
BESCHLUSS Nr. 1105/2011/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 25. Oktober 2011 

über die Liste der visierfähigen Reisedokumente, die den Inhaber zum Überschreiten der 
Außengrenzen berechtigen, und über die Schaffung eines Verfahrens zur Aufstellung dieser Liste 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 77 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Auf der Grundlage von Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a 
des Übereinkommens zur Durchführung des Schengener 
Übereinkommens vom 14. Juni 1985 ( 2 ) wurde mit den 
Beschlüssen SCH/Com-ex (98)56 ( 3 ) und SCH/Com-ex 
(99)14 ( 4 ) ein Handbuch visierfähiger Reisedokumente ge
schaffen, die den Inhaber zum Überschreiten der Außen
grenzen berechtigen. Diese Beschlüsse sollten dem insti
tutionellen und rechtlichen Rahmen der Union angegli
chen werden. 

(2) Die Liste der von Drittländern ausgestellten Reisedoku
mente sollte systematisch überprüft werden, um zu ge
währleisten, dass die Behörden der Mitgliedstaaten, die 
mit der Bearbeitung von Visumanträgen und der Grenz
kontrolle befasst sind, über korrekte Informationen zu 
den Reisedokumenten von Drittstaatsangehörigen ver
fügen. Der Austausch von Informationen über Reisedo
kumente und über deren Anerkennung durch die Mit
gliedstaaten sowie die Bereitstellung dieser Informationen 
für die Öffentlichkeit sollten modernisiert und effizienter 
gestaltet werden. 

(3) Die Liste der Reisedokumente dient zwei unterschiedli
chen Zwecken: Einerseits ermöglicht sie es den Grenz
schutzbehörden zu überprüfen, ob ein bestimmtes zum 
Zweck des Überschreitens der Außengrenzen ausgestell
tes Dokument gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 15. März 2006 über einen 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 
durch Personen (Schengener Grenzkodex) ( 5 ) anerkannt 
ist; andererseits ermöglicht sie es den Konsularbediens
teten zu überprüfen, ob die Mitgliedstaaten ein bestimm
tes Reisedokument als visierfähig anerkennen. 

(4) Nach Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Ge
meinschaft (Visakodex) ( 6 ) sollte im Rahmen der Schen
gen-Zusammenarbeit vor Ort eine abschließende, regel
mäßig zu aktualisierende Liste der Reisedokumente, die 
das Gastland ausstellt, erstellt werden. 

(5) Es sollte ein Verfahren eingeführt werden, das gewähr
leistet, dass die Liste der Reisedokumente laufend aktua
lisiert wird. 

(6) In Anbetracht der Bedeutung der Sicherheit der Reisepa
piere im Hinblick auf ihre etwaige Anerkennung sollte 
die Kommission mit der Unterstützung von Sachverstän
digen der Mitgliedstaaten gegebenenfalls eine technische 
Bewertung vornehmen. 

(7) Die Mitgliedstaaten sind für die Anerkennung von visier
fähigen Reisedokumenten, die dem Inhaber das Über
schreiten der Außengrenzen ermöglichen, zuständig und 
sollten dafür auch weiterhin zuständig bleiben. 

(8) Die Mitgliedstaaten sollten ihren Standpunkt hinsichtlich 
sämtlicher Reisedokumente mitteilen und eine Abstim
mung ihrer Standpunkte zu den verschiedenen Arten 
von Reisedokumenten anstreben. Da es für den Inhaber 
des betreffenden Reisedokuments mit Problemen verbun
den sein kann, wenn ein Mitgliedstaat seinen Standpunkt 
hinsichtlich eines Reisedokuments nicht mitteilt, sollte 
ein Verfahren eingeführt werden, das die Mitgliedstaaten 
dazu verpflichtet, zur Frage der Anerkennung oder Nicht
anerkennung Stellung zu nehmen. Ein solches Verfahren 
sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, zu einem 
beliebigen Zeitpunkt eine Änderung ihres Standpunkts 
mitzuteilen. 

(9) Auf lange Sicht sollte eine Online-Datenbank mit Mus
tern sämtlicher Reisedokumente eingerichtet werden, um 
die Prüfung eines bestimmten Reisedokuments durch die 
Grenzschutzbehörden und die Konsularbediensteten zu 
erleichtern. Diese Datenbank sollte entsprechend den Än
derungen bezüglich einer zuvor durch Mitgliedstaaten 
mitgeteilten Anerkennung oder Nichtanerkennung eines 
bestimmten Reisedokuments aktualisiert werden. 

(10) Zu Informationszwecken sollte die Kommission eine 
nicht erschöpfende Liste bekannter Fantasie- und Tarn
pässe erstellen, von denen die Mitgliedstaaten sie in 
Kenntnis gesetzt haben. Die in der Liste aufgeführten 
Fantasie- und Tarnpässe sollten nicht der Anerkennung 
oder Nichtanerkennung unterliegen. Sie sollten den Inha
ber nicht zum Überschreiten der Außengrenzen berech
tigen und sollten nicht visierfähig sein.
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(11) Um einheitliche Bedingungen für die Erstellung und Ak
tualisierung der Liste der Reisedokumente zu gewährleis
ten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrol
lieren ( 1 ), ausgeübt werden. 

(12) Für die Erstellung und Aktualisierung der Liste der Rei
sedokumente sollte das Beratungsverfahren angewandt 
werden, da es sich dabei lediglich um die Zusammen
stellung ausgestellter Reisedokumente handelt. 

(13) Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Wei
terentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz
stands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 
Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island 
und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der 
beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, An
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands ( 2 ) 
dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben A, B und C des 
Beschlusses 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 
zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu je
nem Übereinkommen ( 3 ) genannten Bereich gehören. 

(14) Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses 
Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung 
des Schengen-Besitzstands ( 4 ) dar, die zu dem in Artikel 1 
Buchstaben A, B und C des Beschlusses 1999/437/EG in 
Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG 
des Rates ( 5 ) genannten Bereich gehören. 

(15) Für Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
im Sinne des zwischen der Europäischen Union, der Eu
ropäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenos
senschaft und dem Fürstentum Liechtenstein unterzeich
neten Protokolls über den Beitritt des Fürstentums Liech
tenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben A, B und C des 
Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 
des Beschlusses 2011/350/EU des Rates ( 6 ) genannten 
Bereich gehören. 

(16) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 

(Nr. 22) über die Position Dänemarks beteiligt sich Dä
nemark nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist 
weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner 
Anwendung verpflichtet. Da dieser Beschluss den Schen
gen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß 
Artikel 4 des vorgenannten Protokolls innerhalb von 
sechs Monaten, nachdem der Rat diesen Beschluss an
genommen hat, ob es ihn in innerstaatliches Recht um
setzt. 

(17) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung von Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen 
sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 
2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord
irland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
auf es anzuwenden ( 7 ), nicht beteiligt. Das Vereinigte Kö
nigreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieses 
Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebun
den noch zu seiner Anwendung verpflichtet. 

(18) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung von Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen 
sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates 
vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwen
dung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
auf Irland ( 8 ) nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher 
nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist weder 
durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwen
dung verpflichtet. 

(19) Für Zypern stellt dieser Beschluss einen auf den Schen
gen-Besitzstand aufbauenden oder anderweitig mit ihm 
zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne von Artikel 3 
Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003 dar. 

(20) Dieser Beschluss stellt einen auf den Schengen-Besitz
stand aufbauenden oder anderweitig mit ihm zusammen
hängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 
der Beitrittsakte von 2005 dar — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit diesem Beschluss wird die Liste der visierfähigen Rei
sedokumente erstellt, die ihren Inhaber zum Überschreiten der 
Außengrenzen berechtigen (im Folgenden „Liste der Reisedoku
mente“) und ein Verfahren für die Erstellung der Liste festgelegt. 

(2) Dieser Beschluss gilt für Reisedokumente wie nationale 
Pässe (normaler Pass, Diplomatenpass, Dienstpass/amtlicher 
Pass oder Sonderpass), Rückkehrausweise, die Reisedokumente 
von Flüchtlingen oder Staatenlosen, von internationalen Orga
nisationen ausgestellte Reisedokumente oder Laissez-passer. 

(3) Dieser Beschluss lässt die Zuständigkeit der Mitgliedstaa
ten für die Anerkennung von Reisedokumenten unberührt.
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Artikel 2 

Erstellung der Liste der Reisedokumente 

(1) Die Kommission erstellt die Liste der Reisedokumente mit 
Unterstützung der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der im 
Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit vor Ort gesammelten 
Informationen gemäß Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe c der Ver
ordnung (EG) Nr. 810/2009. 

(2) Die Liste der Reisedokumente wird gemäß dem in 
Artikel 8 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erstellt. 

Artikel 3 

Struktur der Liste der Reisedokumente 

(1) Die Liste der Reisedokumente besteht aus drei Teilen. 

(2) Teil I enthält die von Drittländern und Gebietseinheiten 
ausgestellten Reisedokumente, die in den Anhängen I und II der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 
zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige 
beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums 
sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsange
hörige von dieser Visumpflicht befreit sind, aufgeführt sind ( 1 ). 

(3) Teil II enthält die folgenden von Mitgliedstaaten aus
gestellten Reisedokumente einschließlich derjenigen, die von 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich nicht an 
der Annahme dieses Beschlusses beteiligen, und von den Mit
gliedstaaten der Europäischen Union, die die Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands noch nicht vollständig anwenden, aus
gestellt worden sind: 

a) Reisedokumente für Drittstaatsangehörige; 

b) Reisedokumente für Flüchtlinge gemäß dem UN-Überein
kommen über den Status von Flüchtlingen vom 28. Juli 
1951; 

c) Reisedokumente für Staatenlose gemäß dem Übereinkom
men der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der 
Staatenlosen vom 28. September 1954; 

d) Reisedokumente für Personen, die nicht die Staatsangehörig
keit eines Landes besitzen und die in einem Mitgliedstaat 
wohnhaft sind; 

e) vom Vereinigten Königreich ausgestellte Reisedokumente für 
britische Bürger, die für die Zwecke des Unionsrechts nicht 
als Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs Großbritan
nien und Nordirland gelten. 

(4) Teil III enthält die von internationalen Organisationen 
ausgestellten Reisedokumente. 

(5) In der Regel gilt die Auflistung eines bestimmten Reise
dokuments für sämtliche noch gültigen Serien dieses Reisedo
kuments. 

(6) Wird ein bestimmtes Reisedokument von einem Drittland 
nicht ausgestellt, so ist dies in der Liste der Reisedokumente mit 
„nicht ausgestellt“ zu kennzeichnen. 

Artikel 4 

Mitteilung der Anerkennung oder Nichtanerkennung von 
aufgeführten Reisedokumenten 

(1) Binnen drei Monaten nach Übermittlung der Liste der 
Reisedokumente teilen die Mitgliedstaaten der Kommission 
mit, welche aufgeführten Reisedokumente von ihnen anerkannt 
werden und welche Reisedokumente nicht von ihnen anerkannt 
werden. 

(2) Versäumt es ein Mitgliedstaat, seinen Standpunkt inner
halb des in Absatz 1 genannten Zeitraums mitzuteilen, so gilt 
das betreffende Reisedokument bis zum Zeitpunkt der Mittei
lung der Nichtanerkennung durch den Mitgliedstaat als an
erkannt. 

(3) Im Rahmen des in Artikel 8 Absatz 1 genannten Aus
schusses tauschen sich die Mitgliedstaaten über die Gründe für 
die Anerkennung oder Nichtanerkennung bestimmter Reisedo
kumente aus, um zu einem abgestimmten Standpunkt zu ge
langen. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle Änderun
gen hinsichtlich der zuvor mitgeteilten Anerkennung oder 
Nichtanerkennung eines Reisedokuments mit. 

Artikel 5 

Neue Reisedokumente 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Ausstel
lung neuer Reisedokumente gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buch
staben a bis d mit. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Ausstel
lung neuer Reisedokumente durch Drittländer, Mitgliedstaaten 
und internationale Organisationen gemäß Artikel 3 Absatz 2, 
Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e und Artikel 3 Absatz 4 mit. Die 
Kommission bemüht sich in Zusammenarbeit mit den Mitglied
staaten darum, Muster der neuen Reisedokumente zu beschaf
fen, um diese allen zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Kommission aktualisiert die Liste der Reisedokumente 
entsprechend den eingegangenen Mitteilungen und Informatio
nen und ersucht die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 mitzutei
len, ob sie die betreffenden Reisedokumente anerkennen. 

(4) Die aktualisierte Liste der Reisedokumente wird gemäß 
dem in Artikel 8 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren er
stellt. 

Artikel 6 

Informationen über bekannte Fantasie- und Tarnpässe 

Die Kommission erstellt und aktualisiert ferner eine nicht er
schöpfende Liste bekannter Fantasie- und Tarnpässe auf der 
Grundlage der von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informatio
nen. 

Artikel 7 

Bewertung der Reisedokumente 

(1) Um die Mitgliedstaaten bei der technischen Bewertung 
der Reisedokumente zu unterstützen, kann die Kommission 
mit der Unterstützung von Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
eine technische Analyse der Reisedokumente unter Berücksich
tigung insbesondere der einschlägigen Normen und Empfehlun
gen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (International 
Civil Aviation Organization, ICAO) vornehmen.
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(2) Gegebenenfalls können in diesem Rahmen auch die Be
dingungen und Verfahren für die Ausstellung von Reisedoku
menten geprüft werden. 

(3) Das Ergebnis der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 
Bewertungen wird den Mitgliedstaaten mitgeteilt. 

Artikel 8 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss („Ausschuss 
für Reisedokumente“) unterstützt. Bei diesem Ausschuss handelt 
es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 
Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 9 

Veröffentlichung der Liste 

Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten und der Öffentlich
keit die Liste der Reisedokumente einschließlich der gemäß 
Artikel 4 mitgeteilten Informationen und die in Artikel 6 ge
nannte Liste in regelmäßig aktualisierter Form auf elektro
nischem Wege zur Verfügung. 

Artikel 10 

Aufhebung von Rechtsakten 

Die Beschlüsse SCH/Com-ex (98)56 und SCH/Com-ex (99)14 
werden aufgehoben. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

(1) Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Dieser Beschluss gilt ab dem Tag seines Inkrafttretens, mit 
Ausnahme von Artikel 10, der ab dem Tag der ersten Veröffent
lichung der Liste der Reisedokumente durch die Kommission 
gilt. 

Artikel 12 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten 
gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 25. Oktober 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. DOWGIELEWICZ
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